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Rechtssatz

Die mitbeteiligte Partei hat mit Schriftsatz vom 7. März 2000 unter Anschluss von Projektunterlagen um

"Betriebsstättengenehmigung für das Technische Büro und den Werkzeugbau" an einem näher beschriebenen

Standort angesucht. Dieses Ansuchen ist als ein - unter konkludenter Zurückziehung des ursprünglichen Antrages vom

12. Februar 1991 - neuer Genehmigungsantrag betreBend die gewerbliche Betriebsanlage der mitbeteiligten Partei zu

qualiDzieren (Hinweis E vom 8.11.1994, Zl. 94/04/0011): Die mitbeteiligte Partei hat unter Anschluss neuer Unterlagen

einen neuen Genehmigungsantrag gestellt, der die Grundlage für ein (neues) Verfahren bildete. Mit der Einbringung

dieses Antrages war die Behörde nicht mehr ermächtigt, im Grunde des ursprünglichen Antrages zu entscheiden; das

durch den ursprünglichen Antrag eingeleitete Verfahren war damit beendet. Es besteht auch keinerlei Anhaltspunkt für

die AuBassung, mit diesem Antrag habe die mitbeteiligte Partei lediglich ihren ursprünglichen Antrag "sanieren"

wollen.
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